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Verdichtung, Begrenzung des Siedlungsflächenwachstums 
und die raumverträgliche Aufnahme des zukünftigen Be-
völkerungswachstums sind Dauerthemen in der Raument-
wicklung. Die Diskussion hat mittlerweile auch die breite 
Öffentlichkeit erreicht. Dabei zeigt sich immer wieder, 
dass Begriffe wie Verdichtung und Einwohnerdichte wenig 
anschaulich sind. Wie sieht beispielsweise eine Siedlung, 
in der 200 Menschen pro Hektare leben, in Realität aus? 
Sind das bereits grossstädtische Hochhäuser? Eine neue 
Broschüre für die erfolgte Vernehmlassung der laufenden 
Richtplananpassung veranschaulicht die Problematik mit 
zahlreichen Beispielen. 

Heute leben im Kanton Aargau etwas 
mehr als 635’000 Personen. Bis in das 
Jahr 2040 kann die Gesamtbevölke-
rung gemäss kantonaler Bevölke-
rungsprognose um rund 180’000 Per-
sonen zunehmen. Dies entspricht 
dem Neunfachen der Gesamtbevöl-
kerung von Wettingen, der bevölke-
rungsreichsten Gemeinde im Kanton. 
Dieses Wachstum – sofern es tatsäch-
lich eintrifft – soll raumverträglich auf-
genommen werden. Dafür verfolgt der 
Kanton Aargau eine Strategie der in-

neren Siedlungsentwicklung und Ver-
dichtung bei gleichzeitiger Wahrung 
beziehungsweise Schaffung einer ho-
hen Siedlungs- und Wohnqualität. 
Zur Umsetzung dieser Strategie wur-
de bei der Gesamtrevision des kanto-
nalen Richtplans 2011 die Erarbeitung 
einer neuen Gesamtlösung zum Sied-
lungsgebiet beschlossen. Gleichzei-
tig bedeutet die 2013 vom Schweizer 
Stimmvolk angenommene Teilrevi-
sion des Raumplanungsgesetzes ei-
nen grundlegenden Systemwechsel 
bei der Bestimmung des Siedlungs-
gebietes. Diese neue Gesamtlösung, 
unter Berücksichtigung der neuen Vor-
gaben des Raumplanungsgesetzes, ist 
Gegenstand der aktuellen Richtplan-
anpassung.

Das Siedlungsgebiet  
wird festgelegt
Bisher entsprach das Siedlungsgebiet 
im kantonalen Richtplan den rechts-
kräftigen Bauzonen. Es wurde einzel-
fallweise aufgrund der beantragten 
Anpassungen in der Nutzungsplanung 
fortgeschrieben. Das Siedlungsgebiet 
konnte nicht abschliessend festgelegt 
werden und eine langfristige kantona-
le Gesamtvorstellung über dessen Ent-
wicklung fehlte. Dies steht im Wider-
spruch zu den Vorgaben des revidier-
ten Raumplanungsgesetzes, das eine 
abschliessende Festlegung des Sied-
lungsgebietes zwingend vorschreibt.

Neu muss deshalb im Richtplan das 
Siedlungsgebiet für den Entwicklungs-
bedarf der nächsten 25 Jahre (Richt-
planhorizont) festgelegt werden. Das 
Siedlungsgebiet umfasst neben den 
rechtskräftigen Bauzonen auch jene 
Flächen, in denen zukünftig Neueinzo-
nungen erfolgen können. Diese Flä-
chen zur potenziellen Erweiterung des 
Siedlungsgebiets gelten als Vorgaben 
für die Gemeinden bei der Nutzungs-
planung und sind in der Richtplange-
samtkarte festgesetzt. Die Ausschei-
dung von neuen Bauzonen ist auf Flä-
chen innerhalb des festgesetzten Sied-
lungsgebiets beschränkt. Einzonungen 
ausserhalb des Siedlungsgebiets sind 
bis auf wenige definierte Flächen nicht 
mehr möglich. 

Mindestdichten für  
die Gemeinden
Ein wichtiges Element der neuen Ge-
samtlösung zum Siedlungsgebiet sind 
die Mindestdichten, die minimale Ein-
wohnerdichten für die Gemeinden vor-
geben. Sie erfüllen zwei Aufgaben: 
Erstens sind sie eine Grundlage zur 
Berechnung des Bedarfs an Siedlungs-
gebiet für den Richtplanhorizont bis 
2040. Zweitens zeigen sie das anzu-
strebende Verdichtungsziel bis 2040 
auf und müssen mit der kommunalen 
Nutzungsplanung so umgesetzt wer-
den, dass planungsrechtlich dieses 
Ziel theoretisch erreicht werden kann.
Die Mindestdichten orientieren sich 
an den Nutzungs- und Entwicklungs-
prioritäten der im kantonalen Raum-
konzept ausgewiesenen funktionalen 
Räume und gelten jeweils für alle Ge-
meinden eines Raumtyps. Die Min-
destdichte ist ein Durchschnittswert 
für die Einwohnerdichte einer Gemein-
de. Sie kann in einzelnen Gebieten un-
ter- oder überschritten werden. Insge-
samt ist aber der Nachweis erforder-
lich, dass das Dichteziel im Durch-
schnitt planerisch erreicht werden 
kann. Neue Quartiere mit tiefen Dich-
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Verdichtung anschaulich machen

Im Raumkonzept Aargau werden 
fünf verschiedene Raumtypen ausge- 
schieden. Für sie gelten unterschied-
liche Zielwerte betreffend Verdich-
tung. Quelle: Abteilung Raumentwicklung

Die fünf Raumtypen
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mehrheitlich Paare und Einzelperso-
nen wohnen. Die Einwohnerdichten 
sind als ungefähre Werte zu verste-
hen und dürfen nicht mit berechne-
ten, theoretisch möglichen Dichten 
verwechselt werden. Im Gegensatz 
zur Ausnützungsziffer – das Verhältnis 
zwischen der anrechenbaren Brutto-
geschossfläche und der anrechenba-
ren Grundstücksfläche – sagt die Ein-
wohnerdichte auch nichts über die er-
reichte bauliche Ausnützung aus. Hin-
gegen ist die Einwohnerdichte ein ge-
eignetes Mass, um den Zusammen-
hang zwischen der Bevölkerung eines 
Gebiets und der baulichen Dichte her-
zustellen. Mit der Illustration der Min-
destdichten wurde eine Grundlage er-
arbeitet, um dieses abstrakte Mass zu 
veranschaulichen.

spektive und geben einen Eindruck der 
baulichen Dichte. 

Berechnung und Interpretation 
der Dichtewerte
Die Einwohner- und Beschäftigtenzah-
len basieren auf den aktuellen Daten 
des Bundesamts für Statistik. Bei den 
Bauzonenflächen handelt es sich um 
überbaute Wohn- und Mischzonen ge-
mäss den Raumdaten Kanton Aargau. 
Bei der Berechnung der Beschäftig-
tendichte werden Vollzeitäquivalente 
(Umrechnung des Arbeitsvolumens in 
Vollzeitbeschäftigte) verwendet und 
sie wird erst ab 10 Beschäftigte pro 
Hektare ausgewiesen. Für die Dichte-
berechnungen werden Bruttoflächen 
verwendet. Das heisst, die an die Sied-
lungen angrenzenden Strassen sind 
ebenfalls im Flächentotal enthalten. 
Die in der Broschüre gezeigten Werte 
stellen die Situation 2012 dar. Die ef-
fektiven Dichten einer Siedlung verän-
dern sich laufend und können grösse-
ren Schwankungen unterworfen sein. 
Beispielsweise ist es entscheidend, ob 
in einer Siedlung viele Familien oder 

ten – zum Beispiel für Einfamilienhäu-
ser – bleiben damit in Kombination 
mit Gebieten für verdichtetes, mehr-
geschossiges Bauen weiterhin mög-
lich. 

Mindestdichten veranschaulichen
Um den abstrakten Begriff der Ein-
wohnerdichte besser fassbar zu ma-
chen, wurde für die öffentliche Ver-
nehmlassung der Richtplananpassun-
gen eine Broschüre mit Beispielen 
von Siedlungen mit unterschiedlichen 
Einwohnerdichten zusammengestellt. 
Diese Beispiele sollen die Einwohner-
dichtewerte in Bildern anschaulich und 
unmittelbar verständlich vermitteln. 
Die Broschüre ist nach den Raumty-
pen des kantonalen Raumkonzepts 
gegliedert. Auf einer Doppelseite pro 
Raumtyp sind jeweils vier Siedlun-
gen einander gegenübergestellt. Für 
jedes der Beispiele sind die Einwoh-
nerdichte (Personen pro Hektare Bau-
zonenfläche) und die Anzahl Beschäf-
tigte pro Hektare aufgeführt. Ein Luft-
bild, ein Situationsplan und Fotos zei-
gen die Siedlung aus der Vogelper-

Weitere Informationen
Die Broschüre zur Illustration der 
Mindestdichten kann herunterge-
laden werden unter www.ag.ch/
raumentwicklung > Grundlagen > 
Publikationen.

Beispielseite aus der Broschüre zu den Mindestdichten mit Siedlungen aus dem Raumtyp Kernstädte

Mindestdichten | gemäss Richtplankapitel S 1.2 Siedlungsgebiet und S 1.9 Wohnschwerpunkte (WSP)

überbaute 
Wohn-/Mischzonen

unüberbaute 
Wohn-/Mischzonen

WSP in überbauten 
Wohn-/Mischzonen

WSP in unüberbauten 
Wohn-/Mischzonen

Personen 
pro Hektare


